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Einladung zur Hauptversammlung 
der Siemens AG am 24. Januar 2008

Einladung



Siemens Aktiengesellschaft
Berlin und München

 Berlin und München, 
 im Dezember 2007

Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre,

nach Auftragserteilung für die Veröffentlichung der Einladung zur ordentlichen Haupt-
versammlung am 24. Januar 2008 im elektronischen Bundesanzeiger einschließlich der 
Berichte des Vorstands zu den Tagesordnungspunkten 7 und 8, der Angaben über die unter 
Punkt 9 der Tagesordnung zur Wahl vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten sowie der 
Mit teilungen gemäß § 128 Abs. 2 Sätze 6 bis 8 Aktiengesetz ist uns mitge teilt worden, dass 
der zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagene Herr Dr. Hans Michael Gaul ein weiteres, 
gemäß § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktien gesetz mitteilungspflichtiges Mandat übernommen hat. 
Die ergänzten Mandatsangaben für Herrn Dr. Hans Michael Gaul lauten wie folgt:

Dr. Hans Michael Gaul, 
Aufsichtsratsmitglied

Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten:
 Allianz Versicherungs-AG, München
 DKV Deutsche Krankenversicherung AG, Köln
 Evonik Industries AG, Essen
 HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf
 IVG Immobilien AG, Bonn
 VNG-Verbundnetz Gas AG, Leipzig
 Volkswagen AG, Wolfsburg

Mit freundlichen Grüßen

Siemens Aktiengesellschaft
Der Vorstand

Siemens Aktiengesellschaft · Vorsitzender des Aufsichtsrats: Gerhard Cromme  
Vorstand: Peter Löscher, Vorsitzender · Mitglieder: Heinrich Hiesinger, Joe Kaeser, Rudi Lamprecht, 
Eduardo Montes, Jürgen Radomski, Erich R. Reinhardt, Hermann Requardt, Uriel J. Sharef, 
Peter Y. Solmssen, Klaus Wucherer 
Sitz der Gesellschaft: Berlin und München · Registergericht: Berlin-Charlottenburg, HRB 12300; 
München, HRB 6684



Siemens Aktiengesellschaft
Berlin und München

 Berlin und München, 
 im Dezember 2007

Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre,
wir laden Sie ein zur

ordentlichen Hauptversammlung 
der Siemens Aktiengesellschaft

am Donnerstag, dem 24. Januar 2008, 
um 10.00 Uhr, 
in der Olympiahalle im Olympiapark, 
Coubertinplatz, 80809 München.



1. Vorlage des Berichts des Aufsichtsrats, des Corporate-Governance- und des Ver-
gütungsberichts sowie des Compliance-Berichts zum Geschäftsjahr 2006/2007

2. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und Konzernabschlusses, der 
Lageberichte für die Siemens Aktiengesellschaft und den Konzern sowie des erläu-
ternden Berichts zu den Angaben nach § 289 Abs. 4, § 315 Abs. 4 des Handelsge-
setzbuchs zum 30. September 2007

Die unter den Tagesordnungspunkten 1 und 2 genannten Unterlagen können im Internet 
unter http://www.siemens.com/hauptversammlung und in den Geschäftsräumen am Sitz 
der Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 2, 80333 München, und Nonnendamm-
allee 101, 13629 Berlin, eingesehen werden. Sie werden den Aktionären auf Anfrage auch 
zugesandt.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der Siemens Aktien-
gesellschaft zur Ausschüttung einer Dividende

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Der Bilanzgewinn der Siemens Aktiengesellschaft aus dem abgelaufenen Geschäftsjahr 
2006/2007 beträgt Euro 1.462.725.473,60. Dieser Bilanzgewinn wird zur Ausschüttung 
einer Dividende von Euro 1,60 je dividendenberechtigter Stückaktie verwendet. Der aus 
dem Bilanzgewinn auf die von der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Hauptversammlung 
gehaltenen eigenen Aktien entfallende Betrag wird auf neue Rechnung vorgetragen.

4.  Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, die Beschlussfassung über die Entlastung von 
Herrn Prof. Johannes Feldmayer wegen der gegen ihn erhobenen Vorwürfe zu vertagen 
und die übrigen Mitglieder des Vorstands im Geschäftsjahr 2006/2007 für diesen Zeitraum 
zu entlasten.

Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der Einzelabstimmung über die Entlas-
tung der Mitglieder des Vorstands entscheiden zu lassen.

5. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, die Mitglieder des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 
2006/2007 für diesen Zeitraum zu entlasten.

Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der Einzelabstimmung über die Entlas-
tung der Mitglieder des Aufsichtsrats entscheiden zu lassen.

Tagesordnung



6. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und Konzern-
abschlussprüfers sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht des Zwischen-
berichts

Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Beschlüsse zu fassen:

a)  Die KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft, Berlin, wird zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das 
Geschäftsjahr 2007/2008 bestellt.

b)  Die KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft, Berlin, wird zum Prüfer für die prüferische Durchsicht des Abschlusses und des 
Zwischenlageberichts für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2007/2008 bestellt.

Der Aufsichtsrat hat vor Unterbreitung der Wahlvorschläge die vom Deutschen Corporate 
Governance Kodex vorgesehene Erklärung der KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft Akti-
engesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (KPMG) zu deren Unabhängigkeit einge-
holt. Ferner hat der Aufsichtsrat berücksichtigt, dass sich bei den bisherigen Untersuchun-
gen der Ermittlungsbehörden und sonstiger Aufsichtsstellen keine Zweifel an der Qualität 
der Abschlussprüfung durch die KPMG ergeben haben. Der Ablauf und die Ergebnisse der 
noch nicht abgeschlossenen Untersuchungen werden fortlaufend und aufmerksam beob-
achtet. Die Wahlvorschläge beziehen sich entsprechend den gesetzlichen Regelungen 
lediglich auf das laufende Geschäftsjahr. KPMG hat im Übrigen das Prüfungsteam perso-
nell neu zusammengesetzt und erweitert. Im Verlauf des laufenden Geschäftsjahrs ist eine 
Neu ausschreibung für die Position des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers 
sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht des Zwischenberichts für das Geschäfts-
jahr 2008/2009 vorgesehen. 

7. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung 
eigener Aktien sowie zum Ausschluss des Bezugs- und des Andienungsrechts

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

a) Die Gesellschaft wird dazu ermächtigt, eigene Aktien bis zu insgesamt 10% des zum 
Zeitpunkt der Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals zu erwerben. Dabei dürfen 
auf die aufgrund dieser Ermächtigung erworbenen Aktien zusammen mit anderen Akti-
en der Gesellschaft, welche die Gesellschaft bereits erworben hat und noch besitzt oder 
die ihr gemäß den §§ 71d und 71e Aktiengesetz zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt 
mehr als 10% des jeweiligen Grundkapitals entfallen.

 Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals durch die 
Gesellschaft, aber auch durch ihre Konzerngesellschaften oder für ihre oder deren Rech-
nung durch Dritte ausgenutzt werden. 

 Die Ermächtigung wird am 1. März 2008 wirksam und gilt bis zum 23. Juli 2009. Die in 
der Hauptversammlung der Siemens Aktiengesellschaft am 25. Januar 2007 beschlosse-
ne Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien endet mit Beginn der Wirksamkeit dieser 
neuen Ermächtigung.



b) Der Erwerb der Aktien der Siemens Aktiengesellschaft („Siemens-Aktien“) erfolgt 
nach Wahl des Vorstands (1) als Kauf über die Börse oder (2) mittels einer öffentlichen 
Kaufofferte. 

(1) Erfolgt der Erwerb der Siemens-Aktien als Kauf über die Börse, darf der gezahlte 
Kaufpreis je Siemens-Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den am Handelstag durch 
die Eröffnungsauktion ermittelten Kurs einer Siemens-Aktie im XETRA-Handel (oder 
einem vergleichbaren Nachfolgesystem) um nicht mehr als 10% überschreiten und 
um nicht mehr als 10% unterschreiten. 

(2) Beim Erwerb über eine öffentliche Kaufofferte kann die Gesellschaft (i) ein formelles 
Angebot veröffentlichen oder (ii) zur Abgabe von Angeboten öffentlich auffordern. 

(i) Wird ein formelles Angebot der Gesellschaft veröffentlicht, so legt die Gesell-
schaft einen Kaufpreis oder eine Kaufpreisspanne je Siemens-Aktie fest. Im Falle 
der Festlegung einer Kaufpreisspanne wird der endgültige Preis aus den vorlie-
genden Annahmeerklärungen ermittelt. Das Angebot kann eine Annahmefrist, 
Bedingungen sowie die Möglichkeit vorsehen, die Kaufpreisspanne während der 
Annahmefrist anzupassen, wenn sich nach der Veröffentlichung eines formellen 
Angebots während der Annahmefrist erhebliche Kursbewegungen ergeben.

 Der Kaufpreis bzw. die Kaufpreisspanne je Siemens-Aktie (ohne Erwerbsneben-
kosten) darf den durchschnittlichen Schlusskurs einer Siemens-Aktie im XETRA-
Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an den letzten fünf Han-
delstagen vor dem Stichtag um nicht mehr als 20% überschreiten und um nicht 
mehr als 20% unterschreiten. Stichtag ist dabei der Tag der endgültigen Entschei-
dung des Vorstands über das formelle Angebot. Im Fall einer Angebotsanpassung 
tritt an seine Stelle der Tag der endgültigen Entscheidung des Vorstands über die 
Anpassung. 

 Sofern die Anzahl der angedienten Siemens-Aktien die von der Gesellschaft ins-
gesamt zum Erwerb vorgesehene Aktienanzahl übersteigt, kann das Andienungs-
recht der Aktionäre insoweit ausgeschlossen werden, als der Erwerb nach dem 
Verhältnis der angedienten Siemens-Aktien erfolgt. Ebenso kann eine bevor-
rechtigte Berücksichtigung geringer Stückzahlen bis zu 150 Stück angedienter 
 Siemens-Aktien je Aktionär vorgesehen werden.

(ii) Fordert die Gesellschaft zur Abgabe von Angeboten, Siemens-Aktien zu verkau-
fen, öffentlich auf, so kann sie bei der Aufforderung eine Kaufpreisspanne fest-
legen, innerhalb derer Angebote abgegeben werden können. Die Aufforderung 
kann eine Angebotsfrist, Bedingungen sowie die Möglichkeit vorsehen, die Kauf-
preisspanne während der Angebotsfrist anzupassen, wenn sich nach der Veröf-
fentlichung der Aufforderung während der Angebotsfrist erhebliche Kursbewe-
gungen ergeben.

 Bei der Annahme wird aus den vorliegenden Verkaufsangeboten der endgültige 
Kaufpreis ermittelt. Der Kaufpreis je Siemens-Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) 
darf den durchschnittlichen Schlusskurs einer Siemens-Aktie im XETRA-Handel 



(oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an den letzten fünf Handels tagen 
vor dem Stichtag um nicht mehr als 20% überschreiten und um nicht mehr als 
20% unterschreiten. Stichtag ist dabei der Tag, an dem die Angebote von der 
 Siemens Aktiengesellschaft angenommen werden. 

 Sofern die Anzahl der zum Kauf angebotenen Siemens-Aktien die von der Gesell-
schaft insgesamt zum Erwerb vorgesehene Aktienanzahl übersteigt, kann das 
Andienungsrecht der Aktionäre insoweit ausgeschlossen werden, als die Annah-
me nach dem Verhältnis der angebotenen Siemens-Aktien erfolgt. Ebenso kann 
eine bevorrechtigte Annahme geringer Stückzahlen bis zu 150 Stück angedienter 
Siemens-Aktien je Aktionär vorgesehen werden.

c) Der Vorstand wird ermächtigt, die aufgrund dieser oder einer früher erteilten Ermäch-
tigung erworbenen eigenen Aktien neben einer Veräußerung über die Börse oder über 
ein Angebot an alle Aktionäre auch wie folgt zu verwenden:

(1) Sie können mit Zustimmung des Aufsichtsrats eingezogen werden, ohne dass die 
Einziehung oder ihre Durchführung eines weiteren Hauptversammlungsbeschlusses 
bedarf. 

(2) Sie können zur Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Siemens-Aktienoptionsplan 
2001 gemäß dem Hauptversammlungsbeschluss vom 22. Februar 2001 verwendet 
werden. Die von der Hauptversammlung beschlossenen Eckpunkte des Aktienopti-
onsplans 2001 liegen als Bestandteil der notariellen Niederschrift über diese Haupt-
versammlung bei den Handelsregistern in Berlin und München zur Einsicht aus. Sie 
können außerdem in den Geschäftsräumen am Sitz der Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 München, und Nonnendammallee 101, 13629 Berlin, 
sowie im Internet unter http://www.siemens.com/hauptversammlung eingesehen 
werden. Sie werden den Aktionären auf Anfrage auch zugesandt.

(3) Sie können Personen, die in einem Arbeitsverhältnis zu der Gesellschaft oder einem 
mit ihr verbundenen Unternehmen stehen oder standen, zum Erwerb angeboten 
oder mit einer Sperrfrist von nicht weniger als 2 Jahren zugesagt bzw. übertragen 
werden. 

(4) Sie können mit Zustimmung des Aufsichtsrats Dritten gegen Sachleistungen, insbe-
sondere im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder beim Erwerb von 
Unternehmen oder Beteiligungen daran, angeboten und auf diese übertragen wer-
den. 

(5) Sie können mit Zustimmung des Aufsichtsrats gegen Barzahlung an Dritte ver-
äußert werden, wenn der Preis, zu dem die Siemens-Aktien veräußert werden, den 
am Handelstag durch die Eröffnungsauktion ermittelten Kurs einer Siemens-Aktie 
im  XETRA-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) nicht wesentlich 
unterschreitet (ohne Erwerbsnebenkosten). 

(6) Sie können zur Erfüllung von durch die Gesellschaft oder eine ihrer Konzerngesell-
schaften eingeräumten Wandlungs- oder Optionsrechten verwendet werden. 



 Insgesamt dürfen die aufgrund der Ermächtigungen unter lit. c) Ziff. (5) und (6) verwen-
deten Aktien, die in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz 
(unter Bezugsrechtsausschluss gegen Bareinlagen nahe am Börsenpreis) ausgegeben 
wurden, 10% des Grundkapitals zum Zeitpunkt ihrer Verwendung nicht übersteigen. Auf 
diese Begrenzung sind Aktien anzurechnen, die in direkter oder entsprechender Anwen-
dung dieser Vorschrift während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zu diesem Zeit-
punkt ausgegeben oder veräußert wurden. Ebenfalls anzurechnen sind Aktien, die wäh-
rend der Laufzeit dieser Ermächtigung aufgrund von zu diesem Zeitpunkt entsprechend 
dieser Vorschrift ausgegebenen Wandlungs- oder Optionsrechten ausgegeben wurden 
bzw. noch ausgegeben werden können. 

d) Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die aufgrund dieser oder einer früher erteilten 
Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien wie folgt zu verwenden:

 Sie können den Mitgliedern des Vorstands der Siemens Aktiengesellschaft vom Auf-
sichtsrat als aktienbasierte Vergütung unter den gleichen Konditionen wie den Mitarbei-
tern der Gesellschaft zum Erwerb angeboten oder mit einer Sperrfrist von nicht weniger 
als 2 Jahren zugesagt bzw. übertragen werden. Die Einzelheiten der aktienbasierten 
Vergütung für die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat festgelegt.

e) Die Ermächtigungen unter lit. c) und d) können einmal oder mehrmals, einzeln oder 
gemeinsam, ganz oder in Teilen ausgenutzt werden. 

f) Das Bezugsrecht der Aktionäre auf erworbene eigene Aktien wird insoweit ausgeschlos-
sen, als diese Aktien gemäß den vorstehenden Ermächtigungen unter lit. c) Ziff. (2) bis 
(6) und lit. d) verwendet werden. 

8. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Einsatz von Eigenkapitalderivaten 
im Rahmen des Erwerbs eigener Aktien nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 Aktiengesetz sowie 
zum Ausschluss des Bezugs- und des Andienungsrechts 

In Ergänzung der unter Tagesordnungspunkt 7 zu beschließenden Ermächtigung zum 
Erwerb eigener Aktien nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 Aktiengesetz soll die Gesellschaft ermächtigt 
werden, eigene Aktien auch unter Einsatz von Eigenkapitalderivaten zu erwerben. 

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

a) In Ergänzung der unter Tagesordnungspunkt 7 zu beschließenden Ermächtigung zum 
Erwerb eigener Aktien nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 Aktiengesetz darf der Erwerb von Aktien 
der Siemens Aktiengesellschaft („Siemens-Aktien“) gemäß der unter Tagesordnungs-
punkt 7 zu beschließenden Ermächtigung außer auf den dort beschriebenen Wegen 
auch unter Einsatz von Eigenkapitalderivaten durchgeführt werden. Der Vorstand wird 
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Optionen zu veräußern, die die Gesell-
schaft zum Erwerb von Siemens-Aktien bei Ausübung der Option verpflichten („Put-
Optionen“), Optionen zu erwerben, die der Gesellschaft das Recht vermitteln, Siemens-
Aktien bei Ausübung der Option zu erwerben („Call-Optionen“) und Siemens-Aktien 
unter Einsatz einer Kombination aus Put- und Call-Optionen zu erwerben. 



 Alle Aktienerwerbe unter Einsatz von Put-Optionen, Call-Optionen oder einer Kombina-
tion aus Put- und Call-Optionen sind dabei auf Aktien im Umfang von höchstens 5% des 
zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der Hauptversammlung bestehenden Grundkapi-
tals beschränkt. Die Laufzeit der Optionen muss so gewählt werden, dass der Erwerb 
der Siemens-Aktien in Ausübung der Optionen nicht nach dem 23. Juli 2009 erfolgt.

b) Durch die Optionsbedingungen muss sichergestellt sein, dass die Optionen nur mit Akti-
en bedient werden, die unter Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes über die Bör-
se zu dem im Zeitpunkt des börslichen Erwerbs aktuellen Börsenkurs der Siemens-Aktie 
im XETRA-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) erworben wurden. Der 
in der Option vereinbarte, bei Ausübung der Option zu zahlende Kaufpreis je Siemens-
Aktie („Ausübungspreis“) darf den durchschnittlichen Schlusskurs einer Siemens-Aktie 
im XETRA-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an den letzten fünf 
Handelstagen vor Abschluss des betreffenden Optionsgeschäfts um nicht mehr als 10% 
überschreiten und um nicht mehr als 10% unterschreiten (jeweils ohne Erwerbsneben-
kosten, aber unter Berücksichtigung der erhaltenen bzw. gezahlten Optionsprämie). 

 Der von der Gesellschaft für Optionen gezahlte Erwerbspreis darf nicht über und der 
von der Gesellschaft vereinnahmte Veräußerungspreis für Optionen darf nicht unter 
dem nach anerkannten finanzmathematischen Methoden ermittelten theoretischen 
Marktpreis der jeweiligen Optionen liegen, bei dessen Ermittlung unter anderem der 
vereinbarte Ausübungspreis zu berücksichtigen ist. 

 Werden eigene Aktien unter Einsatz von Eigenkapitalderivaten unter Beachtung der vor-
stehenden Regelungen erworben, ist ein Recht der Aktionäre, solche Optionsgeschäfte 
mit der Gesellschaft abzuschließen, in entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 
Satz 4 Aktiengesetz ausgeschlossen. Ein Recht der Aktionäre auf Abschluss von Options-
geschäften besteht auch insoweit nicht, als beim Abschluss von Optionsgeschäften ein 
bevorrechtigtes Angebot für den Abschluss von Optionsgeschäften bezogen auf geringe 
Stückzahlen an Aktien vorgesehen wird. 

 Aktionäre haben ein Recht auf Andienung ihrer Siemens-Aktien nur, soweit die Gesell-
schaft ihnen gegenüber aus den Optionsgeschäften zur Abnahme der Aktien verpflich-
tet ist. Ein etwaiges weitergehendes Andienungsrecht ist ausgeschlossen. 

c) Für die Verwendung eigener Aktien, die unter Einsatz von Eigenkapitalderivaten erwor-
ben werden, gelten die zu Tagesordnungspunkt 7 lit. c), d), e) und f) festgesetzten 
Regelungen entsprechend.



9. Beschlussfassung über Neuwahlen zum Aufsichtsrat 

Mit Ablauf der Hauptversammlung am 24. Januar 2008 endet gemäß § 102 Abs. 1 Aktien-
gesetz und § 11 Abs. 2 der Satzung der Siemens Aktiengesellschaft die Amtszeit aller Auf-
sichtsratsmitglieder der Aktionäre. 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung folgende 
Personen bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vier-
te Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, zu Aufsichtsratsmitgliedern der 
Aktionäre zu wählen: 

Dr. Josef Ackermann, Frankfurt am Main,
Vorsitzender des Vorstands der Deutsche Bank AG,

Jean-Louis Beffa, Paris, Frankreich,
Vorsitzender des Verwaltungsrats der Compagnie de Saint-Gobain S.A.,

Dipl.-Volksw. Gerd von Brandenstein, Berlin,
Diplom-Volkswirt,

Dr. Gerhard Cromme, Düsseldorf,
Vorsitzender des Aufsichtsrats der Siemens AG und der ThyssenKrupp AG,

Michael Diekmann, München,
Vorstandsvorsitzender der Allianz SE,

Dr. Hans Michael Gaul, Düsseldorf,
Aufsichtsratsmitglied,

Prof. Dr. Peter Gruss, München,
Präsident der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V.,

Dr. Nicola Leibinger-Kammüller, Gerlingen,
Geschäftsführende Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung der TRUMPF 
GmbH + Co. KG,

Dipl.-Ing. Håkan Samuelsson, München,
Vorsitzender des Vorstands der MAN AG,

Lord Iain Vallance of Tummel, Kent, Großbritannien,
Chairman, Amsphere Ltd.

Der Aufsichtsrat setzt sich zusammen nach den §§ 96 Abs. 1 und 101 Abs. 1 des Aktien-
gesetzes und nach § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 des Gesetzes über die Mitbestimmung der Arbeit-
nehmer. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der Einzelabstimmung über die Neu-
wahlen zum Aufsichtsrat entscheiden zu lassen.

Gemäß Ziffer 5.4.3 Satz 3 des Deutschen Corporate Governance Kodex wird auf Folgendes 
hingewiesen: Im Falle seiner Wahl in den Aufsichtsrat soll Herr Dr. Gerhard Cromme als 
 Kandidat für den Aufsichtsratsvorsitz vorgeschlagen werden.



Bericht zu Punkt 7 der Tagesordnung 

Der Siemens Aktiengesellschaft soll auch in der diesjährigen Hauptversammlung wieder 
die Möglichkeit gegeben werden, eigene Aktien zu erwerben. Der Erwerb kann als Kauf 
über die Börse oder mittels eines öffentlichen Kaufangebots durchgeführt werden. 

Sofern bei einem öffentlichen Kaufangebot die Anzahl der angedienten bzw. angebote-
nen Aktien die zum Erwerb vorgesehene Aktienanzahl übersteigt, kann der Erwerb bzw. 
die Annahme unter Ausschluss des Andienungsrechts der Aktionäre nach dem Verhältnis 
der angedienten bzw. angebotenen Aktien erfolgen, um das Erwerbsverfahren zu verein-
fachen. Dieser Vereinfachung dient auch die bevorrechtigte Berücksichtigung geringer 
Stückzahlen bis zu 150 Stück angedienter Aktien je Aktionär.

Die Gesellschaft soll eigene Aktien verwenden können, um unter dem Aktienoptionsplan 
2001 gewährte Aktienoptionen erfüllen zu können. Diesem Zweck trägt der vorgeschlage-
ne Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre Rechnung. Neue Bezugsrechte werden unter 
dem Aktienoptionsplan 2001 nicht mehr ausgegeben, da die Genehmigung zur Ausgabe 
von Aktienoptionen im Rahmen des Aktienoptionsplans 2001 im Dezember 2006 ausge-
laufen ist. Die Eckpunkte des Siemens-Aktienoptionsplans 2001 wurden von der Hauptver-
sammlung am 22. Februar 2001 beschlossen und liegen als Bestandteil der notariellen Nie-
derschrift über diese Hauptversammlung bei den Handelsregistern in Berlin und München 
zur Einsicht aus. Sie können außerdem in den Geschäftsräumen am Sitz der Siemens Akti-
engesellschaft, Wittelsbacherplatz 2, 80333 München, und Nonnendammallee 101, 13629 
Berlin, sowie im Internet unter http://www.siemens.com/hauptversammlung eingesehen 
werden. Sie werden den Aktionären auf Anfrage auch zugesandt.

Mitarbeiteraktien sind bei Siemens seit dem Jahr 1969 ein bewährtes zusätzliches Anreiz-
system, bei dem angeboten werden kann, Siemens-Aktien mit einem angemessenen 
Abschlag gegenüber dem dann aktuellen Marktpreis zu erwerben. Begünstigte der Mitar-
beiteraktien sollen die Mitarbeiter der Siemens Aktiengesellschaft und des Siemens-Kon-
zerns sein, soweit die jeweiligen Konzerneinheiten an diesem Modell teilnehmen. Darüber 
hinaus sollen den Führungskräften der Siemens Aktiengesellschaft und des Siemens-Kon-
zerns Siemens-Aktien auch mit einer Sperrfrist von nicht weniger als zwei Jahren zugesagt 
bzw. übertragen werden können. Eigene Aktien sollen zur Erfüllung der Aktienzusagen 
und zur Ausgabe als Mitarbeiteraktien verwendet werden können. Hierzu muss das Bezugs-
recht der Aktionäre ausgeschlossen werden. 

Auch die Mitglieder des Vorstands der Siemens Aktiengesellschaft sollen die Möglichkeit 
erhalten, vom Aufsichtsrat Siemens-Aktien als aktienbasierte Vergütung zu den gleichen 
Konditionen, die auch für die Mitarbeiter gelten, zum Erwerb angeboten oder mit einer 
Sperrfrist von nicht weniger als zwei Jahren zugesagt bzw. übertragen zu bekommen. Die 
Entscheidung hierüber obliegt allein dem Aufsichtsrat als für die Vergütung des Vorstands 
zuständigem Organ. Auch insoweit ist ein Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre erfor-
derlich.

Die Entscheidung über die jeweils gewählte Gestaltung und Bedienungsart trifft der Auf-
sichtsrat hinsichtlich der den Vorstandsmitgliedern der Siemens Aktiengesellschaft ange-
botenen oder zugesagten Aktien und der Vorstand hinsichtlich der übrigen Aktien. Dabei 
werden sich diese Organe allein vom Interesse der Aktionäre und der Gesellschaft leiten 

Mitteilungen und Berichte an die 

Hauptversammlung



lassen. In der nachfolgenden Hauptversammlung und im Geschäftsbericht wird die Gesell-
schaft jeweils über diese Entscheidungen sowie über die Anzahl der in diesem Zusammen-
hang zugesagten, angebotenen und übertragenen Aktien berichten. 

Außerdem soll es dem Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats möglich sein, eige-
ne Aktien als Gegenleistung im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder 
als Gegenleistung beim Erwerb von Unternehmen oder Beteiligungen daran anbieten 
und übertragen zu können. Die aus diesem Grund vorgeschlagene Ermächtigung soll die 
 Siemens Aktiengesellschaft im Wettbewerb um interessante Akquisitionsobjekte stärken 
und ihr ermöglichen, schnell, flexibel und liquiditätsschonend auf sich bietende Gele-
genheiten zum Erwerb von Unternehmen oder Beteiligungen daran zu reagieren. Dem 
trägt der vorgeschlagene Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre Rechnung. Die Ent-
scheidung, ob im Einzelfall eigene Aktien oder Aktien aus einem genehmigten Kapital 
genutzt werden, trifft der Vorstand, wobei er sich allein vom Interesse der Aktionäre und 
der Gesellschaft leiten lässt. Bei der Festlegung der Bewertungsrelationen wird der Vor-
stand sicherstellen, dass die Interessen der Aktionäre angemessen gewahrt werden. Dabei 
wird der Vorstand den Börsenkurs der Siemens-Aktie berücksichtigen; eine schematische 
Anknüpfung an einen Börsenkurs ist indes nicht vorgesehen, insbesondere damit einmal 
erzielte Verhandlungsergebnisse durch Schwankungen des Börsenkurses nicht wieder 
in Frage gestellt werden können. Konkrete Pläne für das Ausnutzen dieser Ermächtigung 
bestehen derzeit nicht. 

Erworbene eigene Aktien sollen mit Zustimmung des Aufsichtsrats auch gegen Barleistung 
unter Ausschluss des Bezugsrechts an Dritte veräußert werden können, z. B. an instituti-
onelle Investoren oder zur Erschließung neuer Investorenkreise. Voraussetzung einer sol-
chen Veräußerung ist, dass der erzielte Preis den am Handelstag durch die Eröffnungsauk-
tion ermittelten Kurs einer Siemens-Aktie im XETRA-Handel (oder einem vergleichbaren 
Nachfolgesystem) nicht wesentlich unterschreitet (ohne Erwerbsnebenkosten). Durch die 
Orientierung des Veräußerungspreises am Börsenkurs wird dem Gedanken des Verwäs-
serungsschutzes Rechnung getragen und das Vermögens- und Stimmrechtsinteresse der 
Aktionäre angemessen gewahrt. Die Verwaltung wird sich bei Festlegung des endgültigen 
Veräußerungspreises – unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten – bemü-
hen, einen etwaigen Abschlag vom Börsenkurs so niedrig wie möglich zu bemessen. Die 
Aktionäre haben grundsätzlich die Möglichkeit, ihre Beteiligungsquote durch Kauf von 
 Siemens-Aktien über die Börse aufrecht zu erhalten, während der Gesellschaft im Interesse 
der Aktionäre weitere Handlungsspielräume eröffnet werden, um kurzfristig günstige Bör-
sensituationen auszunutzen. Konkrete Pläne für das Ausnutzen dieser Ermächtigung beste-
hen derzeit nicht.

Außerdem soll die Gesellschaft die gemäß dieser Ermächtigung erworbenen eigenen Akti-
en auch zur Erfüllung von durch die Gesellschaft oder eine ihrer Konzerngesellschaften 
eingeräumten Wandlungs- oder Optionsrechten einsetzen können. Der Ausschluss des 
Bezugsrechts der Aktionäre ist dafür Voraussetzung. 

Schließlich sollen die gemäß dieser Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats, aber ohne erneuten Beschluss der Hauptversammlung, eingezo-
gen werden können. 



Die vorgeschlagene Ermächtigung stellt sicher, dass die Anzahl der nach lit. c) Ziff. (5) 
und (6) unter erleichtertem Bezugsrechtsausschluss in entsprechender Anwendung des 
§ 186 Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz ausgegebenen eigenen Aktien zusammen mit Aktien, die 
in direkter oder entsprechender Anwendung dieser Vorschrift während der Laufzeit der 
Ermächtigung ausgegeben oder veräußert wurden, die Grenze von 10% des Grundkapitals 
zum Zeitpunkt der Verwendung der eigenen Aktien nicht übersteigt. Anzurechnen sind 
auch Aktien, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung aufgrund von bis zu diesem 
Zeitpunkt entsprechend dieser Vorschrift ausgegebenen Wandlungs- oder Optionsrechten 
ausgegeben wurden bzw. noch ausgegeben werden können. 

Der Vorstand wird die nachfolgende Hauptversammlung über die Ausnutzung der Ermäch-
tigung unterrichten. 

Bericht zu Punkt 8 der Tagesordnung

Neben den in Punkt 7 der Tagesordnung vorgesehenen Möglichkeiten zum Erwerb eige-
ner Aktien soll die Gesellschaft auch ermächtigt werden, eigene Aktien unter Einsatz von 
Eigenkapitalderivaten zu erwerben. Durch diese zusätzliche Handlungsalternative werden 
die Möglichkeiten der Gesellschaft ergänzt, um den Erwerb eigener Aktien optimal struk-
turieren zu können. Für die Gesellschaft kann es vorteilhaft sein, Put-Optionen zu veräu-
ßern, Call-Optionen zu erwerben oder Siemens-Aktien unter Einsatz einer Kombination aus 
Put- und Call-Optionen zu erwerben, anstatt unmittelbar Aktien der Gesellschaft zu erwer-
ben. Der Erwerb eigener Aktien unter Einsatz von Eigenkapitalderivaten soll, wie schon 
die Begrenzung auf 5% des Grundkapitals verdeutlicht, lediglich das Instrumentarium des 
Aktienrückkaufs ergänzen. Die Laufzeit der Optionen muss so gewählt werden, dass der 
Erwerb der Aktien in Ausübung der Option nicht nach dem 23. Juli 2009 erfolgt. Dadurch 
wird sichergestellt, dass die Gesellschaft nach Auslaufen der bis zum 23. Juli 2009 gültigen 
Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien keine eigenen Aktien erwirbt.

Bei der Veräußerung von Put-Optionen gewährt die Gesellschaft dem Erwerber der Put-
Option das Recht, Aktien der Gesellschaft zu einem in der Put-Option festgelegten Preis 
(Ausübungspreis) an die Gesellschaft zu veräußern. Als Gegenleistung erhält die Gesell-
schaft eine Optionsprämie, die unter Berücksichtigung unter anderem des Ausübungsprei-
ses, der Laufzeit der Option und der Volatilität der Siemens-Aktie dem Wert des Veräuße-
rungsrechts entspricht. Wird die Put-Option ausgeübt, vermindert die Optionsprämie, die 
der Erwerber der Put-Optionen gezahlt hat, den von der Gesellschaft für den Erwerb der 
Aktie insgesamt erbrachten Gegenwert. Die Ausübung der Put-Option ist für den Options-
inhaber nur dann wirtschaftlich sinnvoll, wenn der Kurs der Siemens-Aktie zum Zeitpunkt 
der Ausübung unter dem Ausübungspreis liegt, weil er dann die Aktie zu dem höheren 
Ausübungspreis verkaufen kann. Aus Sicht der Gesellschaft bietet der Aktienrückkauf unter 
Einsatz von Put-Optionen den Vorteil, dass der Ausübungspreis bereits bei Abschluss des 
Optionsgeschäfts festgelegt wird, während die Liquidität erst am Ausübungstag abfließt. 
Übt der Optionsinhaber die Option nicht aus, weil der Aktienkurs am Ausübungstag über 
dem Ausübungspreis liegt, kann die Gesellschaft auf diese Weise zwar keine eigenen Akti-
en erwerben, ihr verbleibt jedoch die vereinnahmte Optionsprämie. 



Beim Erwerb einer Call-Option erhält die Gesellschaft gegen Zahlung einer Optionsprämie 
das Recht, eine vorher festgelegte Anzahl an Siemens-Aktien zu einem vorher festgeleg-
ten Preis (Ausübungspreis) vom Veräußerer der Option, dem Stillhalter, zu kaufen. Die Aus-
übung der Call-Option ist für die Gesellschaft dann wirtschaftlich sinnvoll, wenn der Kurs 
der Siemens-Aktie über dem Ausübungspreis liegt, da sie die Aktien dann zu dem niedrige-
ren Ausübungspreis vom Stillhalter kaufen kann. Zusätzlich wird die Liquidität der Gesell-
schaft geschont, da erst bei Ausübung der Call-Option der festgelegte Erwerbspreis für die 
Aktien gezahlt werden muss. 

Der von der Gesellschaft zu zahlende Erwerbspreis für die Siemens-Aktien ist der in der 
jeweiligen Option vereinbarte Ausübungspreis. Der Ausübungspreis kann höher oder nied-
riger sein als der Börsenkurs der Siemens-Aktie am Tag des Abschlusses des Optionsge-
schäfts, er darf jedoch den durchschnittlichen Schlusskurs einer Siemens-Aktie im XETRA-
Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an den letzten fünf Handelstagen 
vor Abschluss des betreffenden Optionsgeschäfts um nicht mehr als 10% überschreiten 
und um nicht mehr als 10% unterschreiten (jeweils ohne Erwerbsnebenkosten, aber unter 
Berücksichtigung der erhaltenen bzw. gezahlten Optionsprämie). Der von der Gesellschaft 
für Optionen gezahlte Erwerbspreis darf nicht über und der von der Gesellschaft verein-
nahmte Veräußerungspreis für Optionen darf nicht unter dem nach anerkannten finanz-
mathematischen Methoden ermittelten theoretischen Marktwert der jeweiligen Optionen 
liegen, bei dessen Ermittlung unter anderem der vereinbarte Ausübungspreis zu berück-
sichtigen ist. Durch die beschriebene Festlegung von Optionsprämie und Ausübungspreis 
sowie durch die Verpflichtung, Optionen nur mit Aktien zu bedienen, die unter Wahrung 
des Gleichbehandlungsgrundsatzes über die Börse zu dem im Zeitpunkt des börslichen 
Erwerbs aktuellen Börsenkurs der Siemens-Aktie im XETRA-Handel (oder einem vergleich-
baren Nachfolgesystem) erworben wurden, wird ausgeschlossen, dass Aktionäre beim 
Erwerb eigener Aktien unter Einsatz von Eigenkapitalderivaten wirtschaftlich benachteiligt 
werden. Da die Gesellschaft einen fairen Marktpreis vereinnahmt bzw. zahlt, erleiden die 
an den Optionsgeschäften nicht beteiligten Aktionäre keinen wertmäßigen Nachteil. Das 
entspricht der Stellung der Aktionäre beim Aktienrückkauf über die Börse, bei dem nicht 
alle Aktionäre tatsächlich Aktien an die Gesellschaft verkaufen können. Sowohl die Vor-
gaben für die Ausgestaltung der Optionen als auch die Vorgaben für die zur Belieferung 
geeigneten Aktien stellen sicher, dass auch bei dieser Erwerbsform dem Grundsatz der 
Gleichbehandlung der Aktionäre umfassend Rechnung getragen wird. Insofern ist es, auch 
unter dem § 186 Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz zugrundeliegenden Rechtsgedanken, gerecht-
fertigt, dass den Aktionären kein Recht zustehen soll, solche Optionsgeschäfte mit der 
Gesellschaft abzuschließen. Ein Recht der Aktionäre auf Abschluss von Optionsgeschäften 
besteht auch insoweit nicht, als beim Abschluss von Optionsgeschäften ein bevorrechtig-
tes Angebot für den Abschluss von Optionsgeschäften bezogen auf geringe Stückzahlen 
an Aktien vorgesehen wird. Durch den Ausschluss des Bezugs- und des Andienungsrechts 
wird die Gesellschaft – anders als beim Angebot zum Erwerb von Optionen an alle Aktio-
näre bzw. beim Angebot zum Erwerb von Optionen von allen Aktionären – in die Lage ver-
setzt, Optionsgeschäfte kurzfristig abzuschließen.



Beim Erwerb eigener Aktien unter Einsatz von Put-Optionen, Call-Optionen oder einer 
Kombination aus Put- und Call-Optionen soll Aktionären ein Recht auf Andienung ihrer 
Aktien nur zustehen, soweit die Gesellschaft aus den Optionen ihnen gegenüber zur 
Abnahme der Aktien verpflichtet ist. Anderenfalls wäre der Einsatz von Eigenkapitalderiva-
ten im Rahmen des Rückerwerbs eigener Aktien nicht möglich und die damit für die Gesell-
schaft verbundenen Vorteile wären nicht erreichbar. Der Vorstand hält die Nichtgewährung 
bzw. Einschränkung des Andienungsrechts nach sorgfältiger Abwägung der Interessen der 
Aktionäre und des Interesses der Gesellschaft auf Grund der Vorteile, die sich aus dem Ein-
satz von Put-Optionen, Call-Optionen oder einer Kombination aus Put- und Call-Optionen 
für die Gesellschaft ergeben, für gerechtfertigt. 

Der Vorstand wird die nachfolgende Hauptversammlung über die Ausnutzung der Ermäch-
tigung unterrichten. 

Angaben über die unter Punkt 9 der Tagesordnung zur Wahl vorgeschlagenen Auf-
sichtsratskandidaten:

Dr. Josef Ackermann,
Vorsitzender des Vorstands der Deutsche Bank AG

Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten:
 Siemens AG, Berlin und München

Jean-Louis Beffa, 
Vorsitzender des Verwaltungsrats der Compagnie de Saint-Gobain S.A.

Mitgliedschaft in vergleichbaren ausländischen Kontrollgremien:
  BNP Paribas, Paris, Frankreich (Stellvertretender Vorsitz)

Compagnie de Saint-Gobain S.A., Courbevoie, Frankreich (Vorsitz)
Gaz de France S.A., Paris, Frankreich
Groupe Bruxelles Lambert, Brüssel, Belgien
Le Monde S.A., Paris, Frankreich
Le Monde & Partenaires Associés S.A.S., Paris, Frankreich
Saint-Gobain Cristalería S.A., Madrid, Spanien
Saint-Gobain Corporation, Valley Forge, USA
Société Editrice du Monde S.A., Paris, Frankreich

Dipl.-Volksw. Gerd von Brandenstein,
Diplom-Volkswirt

Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten:
  DEGEWO Deutsche Gesellschaft zur Förderung des Wohnungsbaues, gemeinnützige  

Aktiengesellschaft, Berlin



Dr. Gerhard Cromme,
Vorsitzender des Aufsichtsrats der Siemens AG und der ThyssenKrupp AG

Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten:
  Allianz SE, München

Axel Springer AG, Berlin
Siemens AG, Berlin und München (Vorsitz)
ThyssenKrupp AG, Düsseldorf (Vorsitz)

Mitgliedschaft in vergleichbaren ausländischen Kontrollgremien:
 Compagnie de Saint-Gobain S.A., Courbevoie, Frankreich

Michael Diekmann, 
Vorstandsvorsitzender der Allianz SE

Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten:
  Allianz Deutschland AG, München (Vorsitz)

Allianz Global Investors AG, München (Vorsitz)
BASF AG, Ludwigshafen am Rhein
Deutsche Lufthansa AG, Köln
Dresdner Bank AG, Frankfurt a.M. (Vorsitz)
Linde AG, München (Stellvertretender Vorsitz)

Mitgliedschaft in vergleichbaren ausländischen Kontrollgremien:
  Assurances Générales de France, Paris, Frankreich (Stellvertretender Vorsitz)

Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A., Mailand, Italien (Stellvertretender Vorsitz)

Dr. Hans Michael Gaul, 
Aufsichtsratsmitglied

Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten:
  Allianz Versicherungs-AG, München

DKV Deutsche Krankenversicherung AG, Köln
Evonik Industries AG, Essen
IVG Immobilien AG, Bonn
VNG-Verbundnetz Gas AG, Leipzig
Volkswagen AG, Wolfsburg

Prof. Dr. Peter Gruss, 
Präsident der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V.

Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten:
 DeveloGen AG, Göttingen

Dr. Nicola Leibinger-Kammüller, 
Geschäftsführende Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung der TRUMPF 
GmbH + Co. KG

Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten:
 Claas Kommanditgesellschaft auf Aktien mbH, Harsewinkel



Dipl.-Ing. Håkan Samuelsson,
Vorsitzender des Vorstands der MAN AG

Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten:
  MAN Diesel SE, Augsburg (Vorsitz)

MAN Ferrostaal AG, Essen (Vorsitz)
MAN Nutzfahrzeuge AG, München (Vorsitz)
MAN Roland Druckmaschinen AG, Offenbach a.M.
MAN TURBO AG, Oberhausen (Vorsitz)
NEOMAN Bus GmbH, Salzgitter (Vorsitz)
RENK Aktiengesellschaft, Augsburg (Vorsitz)

Lord Iain Vallance of Tummel,
Chairman, Amsphere Ltd.

Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten:
 Siemens AG, Berlin und München

Mitteilungen gemäß § 128 Abs. 2 Sätze 6 bis 8 Aktiengesetz 

In folgendem Kreditinstitut ist ein Aufsichtsratsmitglied der Gesellschaft als Vorstandsmit-
glied tätig:

Deutsche Bank AG. 

Folgendes Kreditinstitut hat die innerhalb von fünf Jahren zeitlich letzte Emission von 
Wertpapieren der Gesellschaft übernommen:

Citigroup Global Markets Inc.

Eine gemäß § 21 des Wertpapierhandelsgesetzes meldepflichtige Beteiligung eines Kredit-
instituts an der Gesellschaft ist uns nicht mitgeteilt worden.



Teilnahme an der Hauptversammlung

Anmeldung

Zur stimmberechtigten Teilnahme an der Hauptversammlung sind gemäß § 19 der Satzung 
und der Bestimmung durch den Vorstand die Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister 
als Aktionäre der Gesellschaft eingetragen sind und sich so angemeldet haben, dass ihre 
Anmeldung spätestens bis Donnerstag, dem 17. Januar 2008, bei der Gesellschaft einge-
gangen ist. Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beläuft sich das Grund-
kapital der Gesellschaft auf 914.203.421 Stück Aktien ohne Nennbetrag, die Gesamtzahl 
der teilnahme- und stimmberechtigten Aktien auf 914.203.050 Stück. Maßgeblich für das 
Stimmrecht ist der im Aktienregister eingetragene Bestand am Tag der Hauptversamm-
lung.

Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind, können sich in Textform bei der Siemens 
Aktiengesellschaft unter der Anschrift 

Siemens Hauptversammlung 2008
81052 München

oder elektronisch unter der Internet-Adresse

http://www.siemens.com/hauptversammlung

anmelden. Nähere Hinweise zum Anmeldeverfahren entnehmen Sie bitte den Hinweisen 
auf dem Anmeldeformular bzw. auf der genannten Internetseite.

Ist ein Kreditinstitut im Aktienregister eingetragen, so kann dieses Kreditinstitut das 
Stimmrecht für Aktien, die ihm nicht gehören, nur aufgrund einer Ermächtigung des Aktio-
närs ausüben.

Inhaber von American Depositary Shares (ADS) können ihre Anmeldungen, Eintritts-
kartenbestellungen und Vollmachtserteilungen über JPMorgan, Herrn Manos Gavrilis, 
500  Stanton Christiana Road, 3rd floor, OPS4, Mail Code DE3-5080 Newark, DE 19713, 
USA, vornehmen.

Wir bitten Sie, Verständnis dafür zu haben, dass wir aufgrund der in den letzten Jahren 
stark gestiegenen Zahl der Anmeldungen zu unserer Hauptversammlung jedem Aktionär 
grundsätzlich nur eine Eintrittskarte zuschicken können. Zugleich bitten wir Sie, ohne Ihr 
Recht auf Teilnahme an der Hauptversammlung einschränken zu wollen, sich frühzeitig 
und nur dann anzumelden, wenn Sie eine Teilnahme an der Hauptversammlung ernsthaft 
beabsichtigen, um die Organisation der Hauptversammlung zu erleichtern.

Eintritts- und Stimmkartenblöcke werden den zur Teilnahme berechtigten Aktionären oder 
Bevollmächtigten erteilt.



Freie Verfügbarkeit der Aktien

Die Aktien werden durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung nicht blockiert; 
Aktionäre können deshalb über ihre Aktien auch nach erfolgter Anmeldung weiterhin 
frei verfügen. 

Vollmachten

Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind, können ihr Stimmrecht in der Haupt-
versammlung auch durch einen Bevollmächtigten – z. B. ein Kreditinstitut oder eine Ver-
einigung von Aktionären – ausüben lassen. In diesem Fall haben sich die Bevollmächtigten 
rechtzeitig selbst anzumelden oder durch den Aktionär anmelden zu lassen. Die Vollmacht 
ist schriftlich oder unter der oben genannten Internet-Adresse zu erteilen; Kreditinstitute 
und Aktionärsvereinigungen können für ihre eigene Bevollmächtigung abweichende Rege-
lungen vorsehen. 

Als besonderen Service bieten wir Ihnen wieder an, dass Sie sich nach Maßgabe Ihrer Wei-
sungen auch durch Mitarbeiter der Gesellschaft in der Hauptversammlung vertreten las-
sen können. Auch diese Bevollmächtigung ist unter der oben genannten Internet-Adresse 
sowie mit den Ihnen übersandten Unterlagen möglich. Dabei bitten wir zu beachten, dass 
die Stimmrechtsvertreter im Vorfeld der Hauptversammlung zu Verfahrensanträgen keine 
Weisungen entgegennehmen können.

Nähere Hinweise zum Vollmachtsverfahren entnehmen Sie bitte den Hinweisen auf dem 
Anmeldeformular bzw. auf der genannten Internetseite.



Siemens Aktiengesellschaft · Vorsitzender des Aufsichtsrats: Gerhard Cromme  
Vorstand: Peter Löscher, Vorsitzender · Mitglieder: Heinrich Hiesinger, Joe Kaeser, Rudi Lamprecht, 
Eduardo Montes, Jürgen Radomski, Erich R. Reinhardt, Hermann Requardt, Uriel J. Sharef, 
Peter Y. Solmssen, Klaus Wucherer 
Sitz der Gesellschaft: Berlin und München · Registergericht: Berlin-Charlottenburg, HRB 12300; 
München, HRB 6684

Anfragen, Anträge und Wahlvorschläge

Aktionäre können ihre Anfragen, Anträge und Wahlvorschläge zur Hauptversammlung aus-
schließlich an

Siemens Aktiengesellschaft,
Corporate Finance,
Investor Relations (CF IR),
Wittelsbacherplatz 2,
80333 München 
(Telefax-Nr. 089/636-32830) 

oder per E-Mail an 

hv2008@siemens.com

richten. Wir werden zugänglich zu machende Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären 
nach ihrem Eingang unter der Internet-Adresse 

http://www.siemens.com/hauptversammlung 

veröffentlichen. Dabei werden die bis zum 9. Januar 2008 bis 24.00 Uhr bei der oben 
genannten Adresse eingehenden Anträge und Wahlvorschläge zu den Punkten dieser 
Tagesordnung berücksichtigt. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden eben-
falls unter der genannten Internet-Adresse veröffentlicht. 

Die Einladung zur Hauptversammlung ist im elektronischen Bundesanzeiger vom 3. Dezem-
ber 2007 veröffentlicht.

Mit freundlichen Grüßen

Siemens Aktiengesellschaft
Der Vorstand



www.siemens.com


